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Satzung „Freunde der KunstSchule Friedberg e. V. “   
 
 
 
§ 1  Name, Sitz  
 
1.  Der Verein führt den Namen „Freunde der KunstSchule  Friedberg e. V. “ .                                                     

Unter diesem Namen ist er in das Vereinsregister ei ngetragen. 
2.  Der Verein hat seinen Sitz in Friedberg. 
3.  Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
 
§ 2  Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 
 
1.  Zweck des Vereins ist es, durch künstlerisches Tun die Kreativität zu 

fördern. 
2.  Dieser Zweck wird verwirklicht insbesondere durch d ie Errichtung und 

Unterhaltung                              einer Mal schule in Friedberg. 
3.  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke “  der Abgabenordnung. 
4.  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht i n erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 
5.  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßig en Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen a us den Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die d em Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü tungen begünstigt 
werden.  

6.  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines b isherigen Zwecks 
fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Friedbe rg, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zw ecke zu verwenden 
hat. 

 
 
§ 3  Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1.  Mitglied des Vereins kann jede natürliche, sowie je de juristische Person 

werden. 
2.  Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist  eine schriftliche 

Beitrittserklärung, die an den Vorstand gerichtet w erden soll. 
 
 
§ 4  Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1.  Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Str eichung von der 

Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein. 
2.  Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung g egenüber dem 

Vorstand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Gesc häftsjahres erklärt 
werden, wobei eine Kündigungsfrist von 3 Monaten ei nzuhalten ist. 

3.  Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes vo n der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schrif tlicher Mahnung mit 
der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist . Die Streichung darf 
erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung de r zweiten Mahnung 
zwei Monate verstrichen sind, und in dieser Mahnung  die Streichung 
angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstands über d ie Streichung soll 
dem Mitglied mitgeteilt werden. 

4.  Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die In teressen des Vereins 
verletzt, kann es durch    Beschluss des Vorstands aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung mus s     der Vorstand 
dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schrif tlichen Stellungnahme 
geben.        Der Beschluss des Vorstands ist schri ftlich zu begründen 
und dem Mitglied zuzusenden. 

 
 
§ 5   Mitgliedsbeiträge 
 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben, deren Höhe und Fälligkeit von 
der Mitgliederversammlung festgesetzt werden.  
 
 
§ 6  Organe des Vereins 
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Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgli ederversammlung. 
 
§ 7  Vorstand 
 
1.  Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB best eht aus der/dem 

Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vorsitzende n und der /dem 
Schatzmeister(in). 

2.  Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstands  vertreten. 
3.  Zuständigkeit des Vorstands:                                                                                                                                     

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Verei ns zuständig, soweit 
sie nicht durch Satzung oder Gesetz der Mitgliederv ersammlung übertragen 
sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a)  Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversamml ung, sowie 
Aufstellung der Tagesordnung; 

b)  Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlun g; 
c)  Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erste llung des 

Jahresberichts; 
d)  Beschlussfassung über die Streichung oder den Aussc hluss von 

Mitgliedern. 
 
§ 8  Wahl und Amtsdauer des Vorstands 
 
1.  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für  die Dauer von 2 

Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er blei bt jedoch bis zur 
Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitgli ed ist einzeln zu 
wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglied er des Vereins 
gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedscha ft im Verein endet 
auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 

2.  Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand 
für die restliche Amtsdauer   des Ausgeschiedenen e inen Nachfolger 
wählen. 

 
§ 9  Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 
 
1.  Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die von der/d em Vorsitzenden, bei 

deren/dessen Verhinderung von der/dem stellvertrete nden Vorsitzenden 
einberufen werden. Eine Einberufungsfrist von einer  Woche soll 
eingehalten werden. 

2.  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zw ei seiner Mitglieder 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet  die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit  entscheidet die 
Stimme der/des Vorsitzenden, bei deren/dessen Abwes enheit die  der/des 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

3.  Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschl ießen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfas sung zustimmen. 

 
 
§ 10  Mitgliederversammlung 
 
1.  In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied vom  14. Lebensjahr an 

eine Stimme (Minderjährige müssen eine schriftliche  Einwilligung des 
gesetzlichen Vertreters vorlegen). Zur Ausübung des  Stimm-rechts kann 
ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt wer den. Die 
Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung  gesondert zu 
erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als e ine fremde Stimme 
vertreten. 

2.  Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelege nheiten zuständig: 
a)  Genehmigung des Haushaltsplans für das nächste Gesc häftsjahr; 

Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; 
Entlastung des Vorstands; 

b)  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
c)  Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
d)  Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über  die Auflösung des 

Vereins. 
 
 
§ 11  Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
1.  Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Quartal,  soll die ordentliche 

Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vor stand unter 
Einhaltung einer Frist von 2 Wochen schriftlich unt er Angabe der 
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Tagesordnung einberufen. Die  Frist beginnt mit dem  auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladu ngsschreiben gilt dem 
Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte, vom  Mitglied dem Verein 
schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung 
setzt der Vorstand fest. Die Einberufung der Mitgli ederversammlung kann 
auch durch Veröffentlichung in der Friedberger Allg emeinen Zeitung 
erfolgen; hierbei ist ebenfalls eine Frist von 2 Wo chen einzuhalten. 

2.  Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor e iner 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich ein e Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat  zu Beginn der 
Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu gebe n. Über Anträge auf 
Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversam mlungen gestellt 
werden, beschließt die Versammlung. 

3.  Über Tagesordnungspunkte im Sinne von Absatz 2 besc hließt die 
Versammlung im Anschluss an die     in der Einladun g angegebene 
Tagesordnung. 

4.  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom  Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse     des Vereins es  erfordert, oder wenn 
1/10 der Mitglieder dies schriftlich, unter Angabe des Zwecks       und 
der Gründe, beantragt. 

 
§ 12  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
1.  Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitze nden, bei 

deren/dessen Verhinderung von der/dem stellvertrete nden Vorsitzenden 
oder der/dem Schatzmeister(in) geleitet. Ist kein V orstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungs leiter. Bei Wahlen 
kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahl gangs und der 
vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übert ragen werden.  

2.  Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungslei ter. Die Abstimmung 
muss schriftlich durchgeführt werden, wenn 1/3 der erschienenen, 
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

3.  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/4 der 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend oder g em. § 10 I 1 
vertreten ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der      Vorstand 
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, für den Zeit punkt 30 Minuten nach 
Feststellung              der Beschlussunfähigkeit,  eine zweite 
Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung  einzuberufen; diese 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen od er vertretenen 
Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einla dung hinzuweisen. 

4.  Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allge meinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimment haltungen gelten als 
ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jed och eine Mehrheit von 
3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung  des Vereins eine 
solche von 9/10 erforderlich. Eine Änderung des Zwe cks des Vereins kann 
nur mit Zustimmung aller stimmberechtigter Mitglied er beschlossen 
werden. 

5.  Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der  abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat.        Hat niemand mehr als d ie Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zw ischen       den 
beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten  haben, eine 
Stichwahl statt. Gewählt            ist dann derjen ige, der die meisten 
Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl ents cheidet         das 
von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

6.  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist e in Protokoll 
aufzunehmen, das vom jeweiligen Schriftführer, den der Vorstand 
bestimmt, zu unterzeichnen ist, weiter von einem in  der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglied, das nich t Vorstandsmitglied 
sein darf. 

 
 
§ 13 Auflösung des Vereins 
 
1.  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitglie derversammlung mit 

einer Mehrheit von 9/10 der abgegebenen gültigen St immen beschlossen 
werden (§12 Absatz 4). 

2.  Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes besc hließt, sind die/der 
Vorsitzende und die/der Schatzmeister(in) gemeinsam  
vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

3.  Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Verm ögen fällt an die 
Stadt Friedberg  (§2Absatz 6). Die vorstehenden Bes timmungen gelten 
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entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Gru nd aufgelöst wird, 
oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
 
§ 14 Prüfungsrecht der Stadt Friedberg 
 
Im Falle von  Zuschüssen an den Verein durch die St adt Friedberg, die mehr 
als die Hälfte des Haushaltsvolumens des Vereins au smachen, ist die Stadt 
Friedberg zur Kassen- und Rechnungsprüfung   des Ve reins befugt bezüglich 
des Geschäftsjahres, in dem die Zuschüsse an den Ve rein geflossen sind. 
 
 
 
Friedberg, den 11. Februar 2004 


